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Titel: Zum Lebensmittel Wasser 

 

In Deutschland werden bei Wasser als Lebensmittel unterschieden: natürliches Mineral-, Tafel- 
und Quellwasser, für deren Qualität als oberste Behörde das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) zuständig ist1, einerseits und Trink- bzw. Leitungswasser anderer-
seits. Das für die Qualität von Trinkwasser verantwortliche Ministerium ist das Bundesministe-
rium für Gesundheit (BMG), dem das Umweltbundesamt (UBA) zuarbeitet.2 

Die Verordnung über natürliches Mineralwasser, Quellwasser und Tafelwasser (Mineral- und  
Tafelwasser-Verordnung, Min/TafelWV)3 regelt, wie diese drei Wassersorten beschaffen sein, ab-
gefüllt, analysiert und gekennzeichnet werden müssen. Sie setzt damit Vorgaben der EU-Richtli-
nie 2009/54/EG4 um. 

Natürliches Mineralwasser stammt aus einem unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten 
Wasservorkommen, wird aus einer oder mehreren natürlichen oder künstlich erschlossenen 
Quellen gewonnen, ist von ursprünglicher Reinheit, enthält verschiedene Mineralstoffe und 
muss in der Zusammensetzung und der Temperatur innerhalb natürlicher Schwankungen kon-
stant bleiben (§ 2 Min/TafelWV). Bevor natürliches Mineralwasser gewerbsmäßig in den Verkehr 
gebracht werden darf, muss es von der örtlich zuständigen Behörde amtlich anerkannt werden, 

 

1 BMEL, Natürliches Mineralwasser - Quellwasser – Tafelwasser, abrufbar unter https://www.bmel.de/DE/the-
men/verbraucherschutz/lebensmittelsicherheit/spezielle-lebensmittel/wasser.html. Dieser sowie alle weiteren 
Links wurden zuletzt abgerufen am 26. März 2024. 

2 BMG, Trinkwasser, abrufbar unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-
z/t/trinkwasser.html.  

3 Mineral- und Tafelwasser-Verordnung vom 1. August 1984 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 20. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 159), abrufbar unter https://www.gesetze-im-inter-
net.de/min_tafelwv/BJNR010360984.html.  

4 Richtlinie 2009/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über die Gewinnung von 
und den Handel mit natürlichen Mineralwässern, ABl L 164/45, in englischer Sprache abrufbar unter 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0054.  
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indem die Anforderungen untersucht werden (§ 3 Abs. 1 Min/TafelWV). Kriterien für die Unter-
suchung, wie zur ursprünglichen Reinheit, werden im Hinblick auf z. B. geologische, physikali-
sche, chemische, mikrobiologische und hygienische Aspekte in der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift über die Anerkennung und Nutzungsgenehmigung von natürlichem Mineralwasser 
festgehalten.5 Von Deutschland sind fast 900 natürliche Mineralwässer amtlich anerkannt.6 Über 
800 davon stammen aus Quellen, die sich in Deutschland befinden. Einige andere kommen aus 
Quellen in Ländern, die nicht der Europäischen Union angehören.7  

Quell- und Tafelwasser dagegen bedürfen keiner amtlichen Anerkennung. Quellwasser hat sei-
nen Ursprung in unterirdischen Wasservorkommen, wird einer oder mehreren natürlichen oder 
künstlich angelegten Quellen entnommen und muss für den gewerbsmäßigen Vertrieb am Quell-
ort abgefüllt werden (§§ 10 und 12 Min/TafelWV). Tafelwasser enthält Trinkwasser oder natürli-
ches Mineralwasser bzw. eine Mischung daraus und mindestens eine weitere Zutat wie Natur-
sole, Meerwasser, Kochsalz oder einen Zusatzstoff wie Magnesiumcarbonat (§§ 10 und 11 
Min/TafelWV). Die Herstellung und Abfüllung für den gewerbsmäßigen Vertrieb von Tafelwasser 
können an jedem beliebigen Ort erfolgen. Für beide Arten – Quell- und Tafelwasser – gelten be-
stimmte mikrobiologische Anforderungen (§ 13 Abs. 1 Min/TafelWV).  

Die Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserver-
ordnung – TrinkwV)8, die auch die EU-Richtlinie 2020/21849 in nationales Recht umsetzt, regelt 
die Anforderungen an das Trinkwasser. Nach § 2 TrinkwV ist es definiert als Wasser für den 
menschlichen Gebrauch wie etwa zum Trinken, Kochen, zur Zubereitung von Speisen und Ge-
tränken sowie zur Körperpflege und -reinigung. Gewonnen wird es zu etwa 70 Prozent aus 
Grund- und Quellwasser, zu 13 Prozent aus direktem See-, Talsperren- oder Flusswasser und im 
Übrigen aus ursprünglichem Oberflächenwasser, das durch eine Bodenpassage oder Uferfiltration 

 

5 Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Anerkennung und Nutzungsgenehmigung von natürlichem Mineral-
wasser vom 9. März 2001, abrufbar unter https://www.verwaltungsvorschriften-im-inter-
net.de/bsvwvbund_09032001_316841230000.htm.  

6 Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Liste der in Deutschland amtlich aner-
kannten natürlichen Mineralwässer aus Deutschland, Liste natürlicher Mineralwässer aus Deutschland, Stand: 
25. Juli 2023, abrufbar unter https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/datenmanage-
ment/mineralwasser_deutsche.html.  

7 BVL, Mineralwasser – Lebensmittel von ursprünglicher Reinheit, abrufbar unter 
https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/03_Verbraucher/15_Wasser_Mineralwas-
ser/02_Mineralwasser/Mineralwasser_node.html. BVL, Liste der in der Bundesrepublik Deutschland amtlich 
anerkannten natürlichen Mineralwässer, Liste natürlicher Mineralwässer aus Drittländern, Stand: 25. Juli 2023, 
abrufbar unter https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/datenmanagement/mineral-
wasser_drittlaender.pdf?__blob=publicationFile&v=15.  

8 Trinkwasserverordnung vom 20. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 159), abrufbar unter https://www.gesetze-im-inter-
net.de/trinkwv_2023/BJNR09F0B0023.html.  

9 Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2020 über die Quali-
tät von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasser-Richtlinie), ABl L 435/1, in englischer Sprache 
abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184.  
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abgeleitet wird.10 Trinkwasser darf keine Krankheitserreger und Stoffe in gesundheitsschädigen-
den Konzentrationen enthalten (§§ 6 und 7 TrinkwV). Es muss rein und genusstauglich sein (§ 5 
Nr. 3 TrinkwV). Für Quell- und Trinkwasser gelten die Regelungen der TrinkwV ergänzend. 

Für die Entnahme von Grundwasser und damit auch für die Entnahme von natürlichem Mineral,- 
Quell-, Tafel- und Trinkwasser11 erhebt die überwiegende Anzahl der Bundesländer nach ihren 
Landeswassergesetzen ein Entgelt, das Wasserentnahmeentgelt.12 Die Regelungen unterscheiden 
sich in der Höhe der Abgabensätze.13 So erheben Nordrhein-Westfalen (NRW)14 und Baden-Würt-
temberg15 0,05 bzw. 0,051 Euro je m³ (abweichend davon verlangt Baden-Württemberg für Trink-
wasser 0,10 Euro pro m³), wobei eine Wassermenge von 3.000 bzw. 4.000 m³ jährlich entgeltfrei 
bleibt. Dagegen erhebt Berlin 0,31 Euro je m³, wobei 6.000 m³ jährlich entgeltfrei sind. In Rhein-
land-Pfalz mit besonders vielen Mineralbrunnen muss 0,06 Euro je m³ gezahlt werden, wobei 
10.000 m³ jährlich entgeltfrei sind.16 Für die Erhebung des Wasserentnahmeentgelts sind in den  

  

 

10 UBA, Trinkwasser, abrufbar unter https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/trinkwasser.  

11 Dabei entspricht das Wasserentnahmeentgelt nicht den Kosten, die Verbraucherinnen und Verbraucher für das 
Leitungswasser zahlen. Das Wasserentnahmeentgelt macht nur etwa drei Prozent der Gesamtkosten für das von 
einem durchschnittlichen Wasserversorger aufbereitete Trinkwasser aus. Näher Verband Kommunaler Unter-
nehmen e. V., Wasserentgeltgestaltung, Aktuelle Fragen und Antworten, S. 12, abrufbar über Faktencheck: Was-
serpreise unter https://www.vku.de/wasserpreise/.  

12 In Bayern, Hessen und Thüringen wird derzeit kein Wasserentnahmeentgelt erhoben. In Bayern ist die Einfüh-
rung eines Wasserentnahmeentgelts beabsichtigt. Siehe dazu Bayerische Staatsregierung, Klimaland Bayern, 
Regierungserklärung des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, MdL, am 21. Juli 2021, S. 17, ab-
rufbar unter https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2021/07/210804_regierungserklaerung_On-
line_210x297mm.pdf sowie Wassercent in Bayern: Was andere Bundesländer bereits verlangen, BR 24, abrufbar 
unter https://www.br.de/nachrichten/bayern/wassercent-in-bayern-das-verlangen-andere-bundeslaender-be-
reits,TeWIlkz.  

13 Eine Zusammenstellung ist abrufbar unter UBA, Übersicht über die Länderregelungen zu Wasserentnahmeent-
gelten, Stand: September 2022, abrufbar unter https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/me-
dien/2875/dokumente/tabelle_wasserentnahmeentgelte_laender_stand_sept_2022.pdf.  

14 § 2 Abs. 2 und § 1 Abs. 2 Nr. 3 Gesetz über die Erhebung eines Entgelts für die Entnahme von Wasser aus Ge-
wässern (Wasserentnahmeentgeltgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen – WasEG) vom 27. Januar 2004, abruf-
bar unter https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000191.  

15 § 104 Abs. 2 Nr. 2 und § 103 Nr. 9 Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) vom 3. Dezember 2013, abrufbar 
unter https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-WasGBW2014pG23/part/X.  

16 § 2 Abs. 2 und § 1 Abs. 2 Nr. 11a) Landesgesetz über die Erhebung eines Entgelts für die Entnahme von Wasser 
aus Gewässern (Wasserentnahmeentgeltgesetz – LWEntG) Rheinland-Pfalz, abrufbar unter https://www.landes-
recht.rlp.de/bsrp/document/jlr-WaEntgGRPV2P1.  
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Bundesländern unterschiedliche Behörden zuständig. In NRW beispielsweise das Landesamt für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) NRW17, in Baden-Württemberg das Landratsamt 
oder Bürgermeisteramt18 und in Berlin das Bezirksamt19.  

Bei der Festlegung der Höhe des Wasserentnahmeentgelts ist § 6a Gesetz zur Ordnung des Was-
serhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG)20, der in Umsetzung des Art. 9 Abs. 1 der EU-Richt-
linie 2000/60/EG21 eingeführt wurde, zu beachten. Danach ist bei der Entnahme von Grundwas-
ser das Kostendeckungsprinzip zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele für das Grundwasser zu 
berücksichtigen. Entsprechende Bewirtschaftungsziele sind z. B. das Grundwasser so zu bewirt-
schaften, dass eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und seines chemischen Zustands 
vermieden wird, dass Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen aufgrund der Auswirkun-
gen menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden und dass ein guter Zustand der Grundwasser-
körper in mengenmäßiger und chemischer Hinsicht erreicht wird. Im Hinblick auf soziale, ökolo-
gische und wirtschaftliche Auswirkungen der Kostendeckung sowie im Hinblick auf regionale 
geografische oder klimatische Besonderheiten kann vom Kostendeckungsprinzip abgewichen 
werden (§ 6a Abs. 4 WHG). Bei der Berücksichtigung des Grundsatzes der Kostendeckung im 
Rahmen von Wasserdienstleistungen sind auch Umwelt- und Ressourcenkosten zu berücksichti-
gen. Darüber hinaus sind nach § 6a S. 2 WHG angemessene Anreize zu schaffen, Wasser effizient 
zu nutzen, um so zur Erreichung der Ziele beizutragen. Aufgrund der Formulierung „zu berück-
sichtigen“ ist der Verbindlichkeitsgrad der Regelung in § 6a WHG umstritten.22  

*** 

 

17 § 4 Abs. 5 WasEG; LANUV, NRW, siehe LANUV, Ansprechpersonen zum Thema Wasserentnahmeentgelt, ab-
rufbar unter https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/wasser/umweltabgaben/wasserentnahmeentgelt/service/an-
sprechpersonen-waseg-kontakt.  

18 § 82 WG; Landratsamt Karlsruhe –Amt für Umwelt und Arbeitsschutz, Informationen zum Wasserentnahmeent-
gelt, abrufbar unter https://www.landkreis-karlsruhe.de/media/custom/1636_664_1.PDF.  

19 § 85 Abs. 1 Nr. 6 BWG i. V. m. § 3 WHG. 

20 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409); § 6a WHG ist abrufbar unter https://www.gesetze-im-inter-
net.de/whg_2009/__6a.html. 

21 Richtline 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie – 
WRRL), ABl. L 327/1 vom 22. Dezember 2000; in englischer Sprache abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/re-
source.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0004.02/DOC_1&format=PDF.  

22 Für eine verbindliche Anwendung des Kostendeckungsgrundsatzes siehe Hasche, in: Beck-Onlinekommentar 
Umweltrecht, 69. Edition, Stand: 1. Dezember 2017, § 6a WHG Rn. 10 ff. Anderer Auffassung Zöllner, Dieter, in: 
Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp WHG AbwAG, Werkstand 58. EL August 2023, § 6a WHG Rn. 8-10.  

https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/wasser/umweltabgaben/wasserentnahmeentgelt/service/ansprechpersonen-waseg-kontakt
https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/wasser/umweltabgaben/wasserentnahmeentgelt/service/ansprechpersonen-waseg-kontakt
https://www.landkreis-karlsruhe.de/media/custom/1636_664_1.PDF
https://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/__6a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/__6a.html
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0004.02/DOC_1&format=PDF

